
1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung 

des Wasserzweckverbandes Berglerner Gruppe (BGS/WAS) 
 

Vom 28.11.2024 
 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Wasserzweckverband 
Berglerner Gruppe folgende 
 

Satzung 
 
 

§ 1  
 
§ 10 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „0,87“ durch die Angabe „1,01“ ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
 
Wartenberg, 28.11.2024 
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 
 
gez. 
Anton Scherer 
Verbandsvorsitzender 
  



Bekanntmachungsvermerk 
 
Die Veröffentlichung der Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des 
Wasserzweckverbandes Berglerner Gruppe (Wasserabgabesatzung - WAS) erfolgte im 
Amtsblatt Nr.         vom                   des Landkreises Erding. 
 
 
Wartenberg,  
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 
 
 
 
 
Anton Scherer 
Verbandsvorsitzender 
 


